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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7245302 
 
Gebietsname: Nadelwälder der Schwanenkirchner Tertiärbucht 
 
Größe: 260 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Niederbayern 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

4030 Trockene europäische Heiden 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Mo-
linion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) 

9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 
* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

2485 Eudontomyzon vladykovi Donau-Neunauge 

1193 Bombina variegata  Gelbbauchunke 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt eines Komplexes aus verschiedenen naturnahen Nadelwald-Lebensräumen saurer Böden mit 
Quellhorizonten, naturnahen Bachläufen und wertvoller Wiesen- und Streuwiesenbeständen. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen mit ihren charakteristi-
schen Pflanzen- und Tierarten durch Erhalt ihrer Standortvoraussetzungen einschließlich einer 
die ökologischen Ansprüche wertbestimmender Arten berücksichtigenden Bewirtschaftung oder 
Pflege. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Trockenen europäischen Heiden in ihren nutzungsgeprägten 
Ausbildungsformen mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten durch Erhalt ihrer Stand-
ortvoraussetzungen, besonders der Nährstoffarmut. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) und der Kalkreichen Niedermoore in ihren nut-
zungsgeprägten Ausbildungsformen mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten durch 
Erhalt ihrer Standortvoraussetzungen, besonders der Nährstoffarmut. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung der für die beiden Lebensraumtypen notwendigen Wasserversorgung, besonders auch der 
Quellaustritte einschließlich ihrer natürlichen Quellschüttung und des Wasserchemismus. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in nicht von Neophyten dominierter Ausprägung und in der regionstypischen 
Artenzusammensetzung. Erhalt ggf. Wiederherstellung der für den Lebensraum notwendigen 
Wasserversorgung, besonders auch der Quellaustritte einschließlich ihrer natürlichen Quellschüt-
tung und des Wasserchemismus. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Montanen bis alpinen bodensauren Fichtenwälder (Vac-
cinio-Piceetea) mit ihren Sonderstandorten und Randstrukturen in ihrer naturnahen Ausprägung 
und Qualität. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz 
sowie an Höhlenbäumen, anbrüchigen Bäumen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abste-
hende Rinde) zur Erfüllung der Habitatfunktion für daran gebundene Arten und Lebensgemein-
schaften. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) mit ihren Son-
derstandorten und Randstrukturen in ihrer naturnahen Ausprägung und Qualität. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung eines ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen, an-
brüchigen Bäumen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) zur Erfüllung der 
Habitatfunktion für daran gebundene Arten und Lebensgemeinschaften. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierar-
ten, ihrer spezifischen Wasserversorgung, der Quellen und ihrer naturnahen Bestockung. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit ihrem spezifischen Wasserhaushalt. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung eines ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlen-
bäumen, anbrüchigen Bäumen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) zur 
Erfüllung der Habitatfunktion für daran gebundene Arten und Lebensgemeinschaften. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit charakteristischen Strukturen wie 
Steinen, Geröll- und Schwemmbänken, Gumpen und Uferanbrüchen, Weiden- und Erlensäumen 
in unbeeinträchtigter Form. Erhalt einer ungeschmälerten Fließgewässer- und Auendynamik. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässer als Voraussetzung für den Fort-
bestand des Donau-Neunauges. Erhalt unverbauter sauberer Gewässerabschnitte mit natürli-
cher Dynamik. Erhalt strukturreicher Habitate mit unverschlammtem Sohlsubstrat. Erhalt von Ge-
wässerabschnitten ohne Sediment- und Stoffeinträge aus dem Umland. Erhalt naturnaher, reich 
strukturierter Uferbereiche ohne Uferbefestigungen. Erhalt einer  ausreichend guten Gewässer-
qualität. Erhalt einer ausreichend naturnahen Fischfauna und offener Bachläufe, Gräben und 
Rinnsale als Vernetzungsstrukturen und als Wanderwege für Fische. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Gelbbauchunken-Population durch den Schutz ihres Lebens-
raums, besonders durch den Erhalt ggf. Wiederherstellung eines Systems fischfreier und vernetz-
ter (ephemerer) Klein- und Kleinstgewässer sowie das Zulassen der Neuentstehung solcher 
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Laichgewässer und das Vermeiden von Lebensraum-Zerschneidungen. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung natürlicher bzw. naturnaher, reich strukturierter, schwebstoffarmer Fließgewässerabschnitte 
mit einer ausreichend guten Gewässerqualität, Habitatstrukturen wie besonnten und beschatteten 
Gewässerabschnitten, variierender Fließgeschwindigkeit und sandigem wie auch kiesigem Sub-
strat. 

 


